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INFORMATIONEN  
ZU KURSEN UND AUSBILDUNGEN  

SICHERHEITSVERTRAUENSPERSON  
SVP - BASISAUSBILDUNG 

Die Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson bietet Ihnen das notwendige Know-how 
und praktische Fähigkeiten, um Ihre Kollegen und Kolleginnen in Sicherheitsfragen 

bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. 
Mit uns erlangen Sie nicht nur ein umfassendes Verständnis für Themen des 

Arbeitsschutzes, Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung, sondern auch das nötige 
Wissen über menschengerechte Arbeitsbedingungen und hohe Sicherheitsstandards in 
den Betrieben. Unsere Ausbildungsinhalte sind praxisorientiert und werden anhand von 

Fallbeispielen vermittelt. Auch psychologische Grundlagen sind Teil unseres Kurses. 
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Beschreibung: 

Gemäß dem Arbeitnehmer*innenschutzgesetz (AschG) müssen in Betrieben mit 
mehr als 10 ArbeitnehmerInnen Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) bestellt 
werden. Die Basisausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson bietet einen 
wesentlichen Überblick zu den Themen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung. Ziel der Ausbildung ist es, menschengerechte Arbeitsbedingungen 
und hohe Sicherheitsstandards in den Betrieben zu fördern und die 
ArbeitnehmerInnen und deren Schutz in den Mittelpunkt zu stellen. 
Als Sicherheitsvertrauensperson fungieren Sie als beratendes Organ im Betrieb und 
informieren und unterstützen die ArbeitnehmerInnen in Sicherheitsfragen. Die 
Aufgaben der Sicherheitsvertrauenspersonen umfassen unter anderem die 
Verhütung von Arbeitsunfällen, die Unterstützung bei der Ermittlung und 
Beurteilung von Gefahren sowie die Einhaltung der relevanten Verordnungen zum 
Arbeitnehmer*innenschutzgesetz. 
 

Was erwartet mich: 
➢ Aufgaben der Sicherheitsvertrauenspersonen 
➢ Verhütung von Arbeitsunfällen 
➢ Ihre Rechtsposition im Arbeitnehmer*innenschutz 
➢ Berufskrankheiten 
➢ Das Arbeitnehmer*innen-Schutzrecht:  

o Rechte und Pflichten der Sicherheitsvertrauenspersonen 
o Gefahrenermittlung  
o Gefahrenbeurteilung  
o Präventivdienste 

➢ Wichtige Verordnungen zum Arbeitnehmer*innen-Schutzgesetz 
➢ Fallbeispiele aus der Praxis 
➢ Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
➢ Die Arbeitsinspektion 
➢ Persönliche Schutzausrüstung 
➢ Psychologische Grundlagen 
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Zielgruppe:  

Personen, die im Sinne des § 10 AschG als Sicherheitsvertrauenspersonen tätig werden 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

BFI MetallAusbildungsZentrum Großpetersdorf 
Fabriksgasse 3a, 7503 Großpetersdorf 
Ansprechperson 
Tamara TAUSS 
E-Mail: buero-gp@bfi-burgenland.at  
Tel: 03362 7817-0  
Fax: 03362 7817 - 5104 

mailto:buero-gp@bfi-burgenland.at

